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Ein Forderungsausfall kann ganze 
Existenzen bedrohen. Gleichzeitig 
wird der Margendruck für die Un
ternehmen immer höher. Zentral
regulierung und Factoring sind 
 Instrumente, die zum einen den For
derungsausfall absichern und zum 
anderen die Verhandlungspositionen 
der Unternehmen gegenüber Liefe
ranten und Abnehmern stärken. 
Durch den Beitritt zu einem Ein
kaufsverband in Verbindung mit der 
Zentralregulierung können bessere 
Konditionen bei den Lieferanten er
zielt werden. Factoring wiederum 
 bietet den Unternehmen die Mög
lichkeit, längere Zahlungsziele zu ver
geben und deckt gleichzeitig die Risi

ken des Forderungsausfalls ab. Beide 
Instrumente können parallel verwen
det werden. 

Was ist Zentralregulierung?

Zentralregulierung ist kein ge
schützter Begriff. Es gibt verschiedene 
Anbieter und unterschiedliche Aus
prägungen. Die nachfolgenden Aus
führungen können bei einzelnen Ver
bänden entsprechend variieren.

In einem Einkaufsverband bün
deln mehrere Unternehmen einer 
Branche ihre Kräfte. Die Bündelung 
verfolgt je nach Verband verschie
dene Ziele. Beispielhaft zu nennen 
sind die Verbesserung der Einkaufs
konditionen, ein einheitlicher Au
ßenauftritt sowie die gemeinsame 
Bearbeitung der Herausforderungen 
des Marktes (beispielsweise Bestell
portal). Für das Zahlungsclearing mit 
gleichzeitiger Absicherung der For
derungen für den Lieferanten werden 
verschiedene  Varianten genutzt. Zu 
unterscheiden sind in erster Linie die 
Zentralfakturierung und die Zentral
regulierung.

Bei der Zentralfakturierung be
stellen die Unternehmen (Mitglieder) 

im Namen und Auftrag des Verbands. 
Fakturiert wird zentral an den Ver
band. Der Lieferant hat somit nur 
Forderungen gegenüber dem Ver
band. Bei der Zentralregulierung 
 dagegen bestellen die Mitglieder in 
eigenem Namen (Abbildung 1, Seite 
213). Die Rechnung wird auf den 
Namen des Mitglieds ausgestellt. Die 
Zahlung erfolgt in beiden Fällen zen
tral über den Verband und zum Zeit
punkt der Fälligkeit. Zusätzlich bietet 
die Zentralregulierung die Absiche
rung der Forderungen der Lieferan
ten gegenüber den Mitgliedern des 
Verbands und bündelt die Zahlungs
ströme.

Factoring und Zentralregulierung 
treffen in verschiedenen Konstellatio
nen aufeinander. Im ersten Beispiel 
schließt das Unternehmen gemäß 
 Abbildung 2, Seite 214, (Mitglied des 
Verbands) einen FactoringVertrag 
ab. Im zweiten Beispiel erfolgt die 
Kombination von Factoring und 
 Zentralregulierung durch einen Fac
toringVertrag des Lieferanten (siehe 
Abbildung 3, Seite 214).

Factoring des Mitglieds

Beispiel 1: Der Zentralregulierer 
übernimmt zu 100 Prozent das Risiko 
des Ausfalls der Mitglieder. Zur Absi
cherung seines Risikos werden im Ge
genzug alle Rechte der Lieferanten aus 
der Forderung abgetreten. Dies be
trifft insbesondere den verlängerten 
Eigentumsvorbehalt, durch den im 
Falle eines Ausfalls die Rechte an den 
gelieferten Waren sowie den Forde
rungen aus dem Weiterverkauf dieser 
Waren gesichert werden.

Im Factoring werden die Forde
rungen aus dem Weiterverkauf der 
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Waren an das FactoringInstitut ver
kauft. Das Mitglied erhält den Kauf
preis in der Regel bis zu 90 Prozent 
direkt ausgezahlt. Der Zentralregulie
rer nimmt in diesem Fall den Platz des 
Lieferanten ein, seine Ansprüche aus 
dem verlängerten Eigentumsvorbe
halt bezüglich der Forderungen aus 
dem Weiterverkauf erlöschen durch 
den Verkauf der Forderungen. Aus 
Sicht des FactoringInstituts besteht 
keine Kollision mit dem Zentralregu
lierungsvertrag.

Factoring des Lieferanten

Beispiel 2: Für den Lieferanten 
übernimmt der Zentralregulierer die 
Absicherungsfunktion und das Zah
lungsclearing der Forderungen gegen 
die Mitglieder des Verbands (Einzug 
der fälligen Positionen bei den Mit
gliedern und Verteilung/Bündelung  
der Zahlbeträge auf die Lieferanten). 
Eine Vorfinanzierungsfunktion über
nimmt der Zentralregulierer in der 
Regel nicht. Diese wird über das Fac
toring abgedeckt. Es handelt sich in 
diesem Fall um ein und dieselbe For
derung.

In der Regel beliefert ein Lieferant 
nicht nur die Mitglieder eines Ver
bands. Die Forderungen gegenüber 
den Kunden, die nicht Mitglied des 
Verbands sind, müssen über ein ande
res Instrument abgesichert werden. 

Für die weitere Betrachtung des 
Zusammenspiels zwischen Zentral
regulierung und Factoring wird nur 
auf das Beispiel 2 (Abbildung 3, Seite 
214), Factoring des Lieferanten, ein
gegangen.

Besonderheiten für  
das Institut

Die Kombination von Zentralre
gulierung und Factoring bei ein und 
derselben Forderung birgt verschie
dene Besonderheiten für das Facto
ringInstitut. Hierbei handelt es sich 
insbesondere um den Forderungs
erwerb und die Verbuchung.

Wichtig ist in allen Fällen, die 
Rahmenverträge zwischen Abnehmer 
und Lieferant sowie die Rahmenver
träge zwischen Lieferant und Zentral
regulierer eingehend zu prüfen und 
alle Besonderheiten zu kennen. 

Forderungserwerb

Der Zentralregulierungsvertrag 
sieht in der Regel eine Forderungs
abtretung zum Zeitpunkt der Regu
lierung der Forderungen vor. Beim 
echten Factoring wird die Forderung 
kurzfristig nach der Rechnungserstel
lung angedient und an das Factoring
Institut verkauft. Bei einer parallelen 
Anwendung von Factoring und Zen
tralregulierung existieren somit un
terschiedliche Forderungsabtretun
gen, die durch eine sogenannte 
Dreiervereinbarung zwischen dem 
Lieferanten (FactoringKunde), dem 
Zentralregulierer und dem Factoring
Institut synchronisiert wird. 

Aufgrund der in der Praxis beste
henden unterschiedlichen vertrag
lichen Regelungen ist die Darstellung 
einer allgemein gültigen Muster
Dreiervereinbarung nicht möglich. 

Beispielhaft werden mögliche In
halte einer Dreiervereinbarung dar
gestellt:

 Anerkennung des Factoring 
Vertrags durch den Zentralregu
lierer

 Verpflichtung des Zentralregulie
rers zur Regulierung auf die Bank
verbindung des FactoringInsti
tuts

 Mitglied zahlt weiterhin schuld
befreiend an den Zentralregulierer

Abbildung 1:  Zentralregulierung

Quelle: Eigene Darstellung
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 Offenlegung der Abtretung der 
Forderung nur mit Zustimmung 
des Zentralregulierers erlaubt

 FactoringInstitut tritt die erwor
benen Forderungsrechte zum 
Zeitpunkt der Regulierung an den 
Zentralregulierer ab

 Schuldner bleibt in der Regel for
mal das Mitglied, Zentralregulie

rer tritt lediglich als zusätzlicher 
Garant auf

Verbuchung

In der Zentralregulierung erfolgt 
eine zentrale Bearbeitung der Rech
nungs und Gutschriftsbelege der Lie

feranten für alle Mitglieder eines Ver
bands. Die Rechnungen werden unter 
Umständen nur beim Zentralregu
lierer eingereicht und nicht durch  
den Lieferanten an den Abnehmer 
verschickt. Eine Saldenabstimmung 
durch den Abnehmer kann zu Dif
ferenzen führen, da dieser die Rech
nungen noch nicht kennt beziehungs
weise auf die Zentralregulierung 
verweist. Eine Abstimmung über den 
Zentralregulierer wiederum kann le
diglich auf Basis der vorhandenen 
Dokumente erfolgen, der Warenfluss 
und die Qualität können durch den 
Zentralregulierer nicht beurteilt wer
den.

Manche Lieferanten verbuchen 
die Forderungen gegen alle Mitglieder 
eines Verbands auf einer Debitoren
nummer. Im Falle der Zentralfaktu
rierung ist dies korrekt, der Verband 
ist der alleinige Schuldner der Forde
rungen. In beiden Fällen erschwert die 
einheitliche Verbuchung die Zuord
nung der Rechnungen zu den einzel
nen Abnehmern. Eine Verifikation 
bezüglich der Qualität und Lieferung 
der Ware ist kaum noch möglich.

Belegkorrekturen der Mitglieder 
werden zentral verarbeitet und in der 
Regulierung berücksichtigt. Der Lie
ferant räumt in der Regel vertraglich 
eine Korrekturmöglichkeit ein. Wird 
eine Rechnung durch das Mitglied be
anstandet, beispielsweise weil die 
Ware qualitativ nicht in Ordnung 
oder ein anderes Zahlungsziel verein
bart war, wird die Kürzung bezie
hungsweise das Storno umgehend 
verarbeitet und bei der nächsten Re
gulierung berücksichtigt. 

Einkaufskonditionen, Bonusan
sprüche und vereinbarte Gebühren 
werden zentral verarbeitet und abge
zogen. Aufrechnungsmöglichkeiten 
des Verbandes sind vertraglich gere
gelt. Diese Konditionen und Abzüge 
übersteigen das übliche Skonto meist 
deutlich. Die vertraglich vereinbarten 
Konditionen und Abzüge werden zur 
Berechnung des erforderlichen Si
cherheitseinbehalts im Factoring he
rangezogen. Neben den vereinbarten 

Abbildung 3: FactoringVertrag des Lieferanten

Quelle: Eigene Darstellung
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CICone®

Sie brauchen eine individuell 
maßgeschneiderte Lösung und 
keine Software von „der Stange“?

Wir haben sie!

Wir entwickeln seit fast 30 Jahren mit großem Erfolg Softwarelösungen für Leasing und 
Finanzierung. Mit dieser langjährigen Erfahrung, interdisziplinärem Fachwissen am Markt, 
einem erfahrenen Team sowie einem ausgefeilten Projekt- und Qualitätsmanagement haben 
wir uns als einer der führenden Anbieter etabliert. 

Mit über 250 Installationen in mehr als 15 Ländern und einer Referenzliste, die sich sehen 
lassen kann, sind wir sicher auch für Sie der richtige Partner und können Ihnen eine maß-
geschneiderte Lösung für Ihre Bedürfnisse und Anforderungen bieten.

Kontaktieren Sie uns und wir stellen Ihnen unser Portfolio gerne vor!

Konditionen des Verbands kann es 
zusätzliche Konditionsabsprachen 
mit einzelnen Mitgliedern geben (so
genannter Hausbonus). Der Abrech
nungsmodus der vereinbarten Bonus
ansprüche differiert je nach Verband. 

Über das zentrale Zahlungsclea
ring werden Zahlungen aller Mitglie
der des Verbands gebündelt und in 
einer Summe ausgeglichen. Die Zah
lung erfolgt an fest vereinbarten Re
gulierungsterminen. Die auf Rech
nungen vermerkte Fälligkeit ist für 
den Zentralregulierer irrelevant. Ver
einbarte Konditionen mit dem Ver
band werden im System hinterlegt 
und die Fälligkeit automatisch ermit
telt. Mahnungen an den Zentralregu
lierer finden meist keine Berücksichti
gung.

Vor- und Nachteile

Im FullService Verfahren (Verbu
chung der Forderungen und Zahlun

gen erfolgt durch das FactoringInsti
tut) gestaltet sich die Verbuchung der 
Forderung oft aufwendig. Eine auto
matische Verbuchung anhand der Be
legdaten ist kaum möglich. Mehrsei
tige Avise betreffen verschiedene 
Mitglieder (Debitoren).

Die telefonische Verifikation oder 
Abstimmung per Saldenbestätigung 
(wie etwa ein Kontoauszug) gestaltet 
sich schwierig. Das Mitglied verwaltet 
die Forderungen nicht selbst und ver
weist auf den Zentralregulierer. Der 
Zentral regulierer kennt lediglich die 
eingereichten Belege, die Kenntnis 
über Qualitätsmängel, tatsächliche 
Lieferung oder andere Absprachen 
hingegen fehlt jedoch. Auch auf Mah
nungen erhält das FactoringInstitut 
in der Regel keine Reaktion bezie
hungsweise die Mitglieder des Ver
bands beschweren sich mit einem 
 Verweis auf die bestehende Zentral
regulierung auf direktem Weg beim 
FactoringInstitut oder bei dem Liefe
ranten.

Häufig existiert ein Lieferanten
portal des Zentralregulierers, welches 
den Rechnungseingang für den Liefe
ranten und die Belegkorrekturen der 
Mitglieder sowie die fälligen Zahlbe
träge dokumentiert. Im Rahmen der 
Zentralregulierung ist das Mitglied 
verpflichtet, die Forderungen zu prü
fen und freizugeben. Daher werden in 
der Regel nur berechtigte Forderun
gen in der Zentralregulierung einge
reicht. 

Garantie

Der Zentralregulierer verpflichtet 
sich in der Dreiervereinbarung, ter
mingerecht auf die Bankverbindung 
des FactoringInstituts zu zahlen.

Als zusätzlicher Garant für die 
Forderung stellt der Zentralregulierer 
eine Sicherheit für das FactoringIns
titut dar. Dies ist bei einer bankge
stützten Zentralregulierung beson
ders positiv zu bewerten. 

Finanzierung
Leasing

Factoring

FLF5_212_215_Zimmermann.indd   215 15.08.2016   12:29:00


